
 

 
 
 
 
 
 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Zwölften Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) – Feststellung der Überschreitung des 
7-Tages-Inzidenzwertes von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
 
Die Stadt Ingolstadt gibt auf der Grundlage der 12. BayIfSMV, § 3 Nr. 2 und Nr. 3 und § 30 
Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes  
 

amtlich bekannt: 
 
 

1.) Das Robert-Koch-Institut weist für das Stadtgebiet Ingolstadt an drei aufeinanderfol-
genden Tagen eine 7-Tages-Inzidenz von über 35 aus:  
11. März: 46,6, 12. März: 49,5, 13. März 2021: 49,5  
(Corona-Dashboard unter http://corona.rki.de, Neuinfektionen mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen). 

 
2.) Somit gilt hinsichtlich der Kontaktbeschränkung ab Montag, 15. März 2021, 0 Uhr 

nach §4 Abs. 1 Nr. 2 der 12. BayIfSMV: 
 
Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und 
auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen 
Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange 
dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. 
 

Die sonstigen Vorschriften der 12. BayIfSMV des Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege bleiben unberührt.  

 

 

 

Stadt Ingolstadt 

Ingolstadt, 13.03.2021  

 

gez. Dirk Müller 

Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und Ordnung 


